
Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
 
Gemäß des Gesetzes zur gleichberechtigen Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen 
werden Unternehmen, die entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, verpflichtet, Zielgrößen 
zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und obersten Management-Ebenen 
festzulegen.  
 
Eine Mindestzielgröße ist nicht vorgesehen.  
Die Unternehmen können diese selbst setzen und sich an ihren Strukturen ausrichten.  
Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten: Liegt der Frauenanteil in einer Führungsebene unter  
30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen nicht hinter dem tatsächlichen Status Quo zurückbleiben.  
 
Für den Aufsichtsrat wurde eine Zielgröße von 50 % festgelegt, die damit über der im Gesetz 
geforderten Mindestquote von 30 % liegt.  
Diese wird mit aktuell 66,7 % Frauenanteil im Aufsichtsrat sogar übertroffen. 
 
Für den Vorstand (1. Leitungsebene) wird eine Zielgröße von 0 % festgelegt, da dieser nur aus einer 
Person besteht und ein Vorstandswechsel nicht vorgesehen ist. 
Für die Geschäftsleitung (Vorstand und Prokuristin) ist bereits eine Quote von 50 % erreicht. 
 
Für die Führungsebene der Abteilungen (2. Leitungsebene) wurde eine Zielgröße von 50 % 
festgelegt. Auch diese wird mit 75 % Frauenanteil deutlich übertroffen. 
 
Der Tierpark hat darüber hinaus seit 2013 in die Zielvereinbarungen explizit das Ziel der Förderung 
von Frauen in Führungspositionen aufgenommen (Ziel Nr. 4.5). 
 
Auf alle Führungspositionen bezogen hat der Tierpark aktuell (Stand 30.09.2017) einen Frauenanteil 
von 50 %. 
 

 
 
Unabhängig davon hat der Vorstand der Münchener Tierpark Hellabrunn AG mit dem Betriebsrat zur 
Verwirklichung der Zielsetzung des Frauengleichstellungskonzepts bereits eine Betriebsvereinbarung 
mit Wirkung vom 09.09.1999 abgeschlossen.  
Diese sieht u.a. vor, dass die Besetzung der im Stellenplan insgesamt enthaltenen Stellen so 
vorgenommen wird, dass mindestens ein Drittel der Mitarbeiter/innen weiblichen Geschlechts sind. 
 
Auch diese Zielgröße wird vom Tierpark erfüllt, der Frauenanteil liegt aktuell (Stand 30.09.2017) bei 
41,36 %. 
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